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Teil II Textliche Festsetzungen 
IJ. Planungsrechlllche F-ngen 

1. Baugebiet (§9 (1) Nr. 1 BauGB) 
WA: AllgemeinM Wohngebiet (§4 BauNVO) 

Zullsslgslnd: 
1. Wohngebllude 

1.1. In-des mit WA2 - Baugebloles sind ausschlleßlch Wohngebllude 
mit - 4 Wohnungen Ja Wohngebllude zulilsslg. 

2. die der V-des Gellleles dle11e11den Uden, --und~ sowie ---· 3. Anlagen fllr klrthllche, kulturelle, .-. gesundheillk:he und spo111iche ZWeci<e 

Die Anwendung von §4 (3) BauNVO wird regelmaßlg ausgeschlossen. 

2. 0-Grunds1llckslllc (19 (1) Nr.2 BauGB, §23 BauNVO) 
2.1. Die Obefllaubaren GrundstOcksflachen _, durch Baugrenzen festgelegt. 
Bn Vortreten untergeord.-r Gebaudetelle gegenOber den Baugninzan Ist ausnahmsweise 
fOr -ngangstreppen und deren Oberdachungen, Erker und Balkone bis Zll 1,0m zulllsslg, 
sofern die Breite der V0flrelenden - jeweils 3,0m nicht --und Ihr Anteil 
an der Breite der jeweiligen Außenwand Insgesamt 30% nicht 0berschrellet. 

2.2. Garagen, Stellplatzen sowie ~ Im Sinne des §14 BauNVO sind auch auf den 
nicht 0berbaubaren GrundslOckslUlchen zulAsslg. 

3. Mal der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1 BauGB, §18 BauNVO) 
3.1 . Als Maß der baulichen Nutzung wird fOr das Baugebiet eine max. zul. GRZ von 0,35 
festgesetzt. Die zulAsslge GRZ darf durch die Grundflächen von Garagen und StellpNltzen mit 
Ihren ZUfahrten sowie ~nlagen 1. s. des §14 BauNVO um bis Z11 50 von Hundert 
Obersehrillen -.len. In den WA 1-2 kann ausnahmsweise eine Oberschnlitung der 
feslgese1zlen GRZ durch Flachen fOr Steilplalze und Garagen sowie Ihre ZU!ahrten bis Zll 
einer GRZ von 0,8 zugal11aaan werden, soweit sie untelhaR> der GelAndaoberftAc liegen und 
die -lche dauerhaft begrOnt wird. 

3.2. F0r das Baugebiet wird die n•nss1ge 7 ahl der Vollgeschosse von 2 bis 3 festgesetzt. 

3.3. In den WA Ist das 3. Vollgeschoss nur als -lgeschoss zulässig. Die 
GeschossflAche des 3. Vollges(:hossa darf maxlmal 80% der GeschossflAche des 
darunterliegenden Vollgeschosses bolragen. 

4. - (19 (1) Nr. 2 BauGB, 122 BauNVO) 
4.1 . FOr das Baugebiet wird die_,., Bauweise fastgeselzl 

ILIIL Gril-F-ngen 

1. MalnalMnen zum Schutz, zur Pflege und -ung von-• Natur und 
Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.1. In den Baugebieten Ist die Befestigung von ZU!ahrten, Stsilpiitzan und sonstigen 
NebentlAchen nur mit wasaer- und luftdurchlllsslgern Aufbau zulllsslg. \Die Herstellung von 
Balonunlert>au, Fugenverguss, Aephalllerungen und sonstigen, die Luft- und 
WasaerdurchlAsslgkelt -Ulch mlnderndlen Befestigungen sind unzulllsslg. 

1.2. Das anfallende Nlederechlagswesser Ist auf den GrundslllcksftAche zu versickern. 

Planzeichenlegende 
Festsetzungen 
g«n. PlanzV90 

1. Art der baulichen Nu1zung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet 

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

Baugrenze 

3. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

Offentllche S1raBenverkehrsfllchen 

81raßenbegranzungallnle 

4. GrOnflAchen (§9 (1) Nr. 15 BauGB 

~ prtvate GrOntlAche 
~ Zweckbes11mrnung Hausgilrtan 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Enlwlcklg. von Natur u. Landschaft (§9 (1) Nr. 25 BauGB) 

Emallung Baum 
Bai Abgang Ist ein Baum an gleicher Stelle nachzupllanzen. 

5. Nu1zungsschablonen 
WA1 

Gebietskategorie Bauweise 
WA 0 

Allgemeines Wohngebiet offene Bauweise 

Grundflächenzahl Zahl der zul. 
als Höchstma~ Vollgeschosse 

0,35 11-111 

Gebäudetypen 

A nur Einzel - und Doppel-
höuser zuliissig 

6. Sonstige Planzelchen 

WA2 

Gebietskategorie Bauweise 
WA 0 

Nlgemeines Wohngebiet offene Bauweise 

Grundflächenzahl Zahl der zu l. 
als Höchstmaß Vollgeschosse 

0,35 11-111 

Geböudet}'Pen 

& nur Einzelhäuser mit mrl d. 
4 Wohneinhejten zulössig 

■---■ 
z B 18 50 ,, 

Grenze des rllumlichen Geltungaberek:M des &-Plans 

Maßangaben In Metern 

31.73 Maßangabe der Baugrenze In Melam 

Abgrenzung untanchledllcher Nutzungen 

Darstellungen ohne Nonncharakter 

33.24 HOhanpunkt des natOrllchen GelAndles (DHHN 2016) 

D 
D 

llesmndsgebllude 

Wesserflllchen des ~ 

III. Hinweise zum Vollzug der Vermeidungs
und Ersatzmaßnahmen 
1. Bauze/tenregelung 

Die Baufeidhimachun (Abbruch von Gebäuden sowie Baumfallungen und Rodungen) darf 
nicht Innerhalb der Zeit vom 1. Marz bis 30.September) erfolgen. 

2. Anbringen 11011 Nlslh//fen und Vogel/casl9n 

Innerhalb des Plangebletes sind vo, der Baufaldfreimachung 6 HalbhOhlenbrutka-. an den 
varblelbendlen geeigneten B11umen oder Mauern anzubringen. ZUS8lzllch sind 4 N_, fOr 
frelbrfllende VOgel und 1 Nistkasten fOr HOhlenbrOter als Ersatzquartlera anzubringen. 

Verfahrensvermerke 
1. Die Slad1verordnelanversammlung der S1ad1 Erlener hat auf Ihrer Sitzung am 02.04.2019 die 
Aufstellung des B- Plans Nr. 22 "Seas1raßa" gem. §13a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne DurchfOhrung einer UmwaltprOfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschlusses is1 gern. §13a Abs. 3 BauGB durch Verl!ffentllchung Im 
Amtsblatt dar S1ad1 Erlener Nr. 07/2020 vom 08.07.2020 bekannt gemacht worden. 

2. Die Stadtveroldnelemlung hat auf Ihrer Offentllchen Sitzung am 27.02.2020 den 
Entwurf des B- Plans, bestehend aus der Planzelchnung (Tell 1), den tex1licMn Festsetzungen 
(Teil II) und der BagrOndung geblNlgt und Zllr Offenlege gern. §3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

3. Der Entwurf des B- Plans hat In der Zeit vom 20.07.2020 bis einschließlich 21 .08.2020 
0ffentllch ausgelegen. Die Offentllche Auslegung Ist Im Amtsblatt Nr. 07/2020 vom 08.07.2020 
bekannt gemacht worden. 

4. Die von der Planung berOhrten Trllger OffenHlcher Belange und Nachbargemelndlen sind mit 
Schreiben vom 08.04.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

5. Die Stadtverordnetenversammlung hat In Offentllcher Sitzung am 07.10.2021 die 
ei-Stellungnahmen geprillt. Das Ergebnis Ist ~ worden. 

6. Die Stadlvarordraenversammlung hat In Offentllcher Sitzung am 06.10.2022 eine 
llfglnzende Abwlgung durchgefl)hrt. Das Ergebnis Ist mltgetallt worden. 

7. Der B-Plan Nr. 22 "Seestraße", bestehend aus der Planzelchnung (Teil 1) und den textlichen 
Feslselzungen (Teil II) wurde In Offentllcher Sitzung der Stadtvarordnetenversammlung am 

06.10.2022 als Sa1zung beseht~ wurde gebilligt. 

(i " •• ,;~ 
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8. Die •- Planuntertage enthlltt den lnhatt des Llegenschaftskatesters mtt Stand vom 
11.07.2018 und weist planungsreievanten baulichen Anlegen sowie Straßen, Wege und Platze 
vollstllndlg nach. 
Sie Ist hlnslchtllch der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. 
Die Übertragbarkeit der neu Zll bildenden Grenzen In die Ortllchkeit Ist eindeutig mOgllch. 
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8. Der Bebauungsplan, • aus der Planzelchnung (Tell 1), den textlichen 
Feslselzungen (Tell 11) und der Bagrilndung wird hlennlt ausgelartigl. 

Erlener, den Of. A2. 2.tJZ Z.... 

9. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dlenststundlen von jedermann e!i)gesehen _, kann und Ober den lnhal1 Auskunft zu 
erhalten Ist, sind Im Amtsblatt Cft... am Ztf,J?.-.ü.U bekannt gemacht -· 
In der Bekamtmachung Ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschrltlan und von Milngein der Abwilgung sowie die Rechtsfolgen und weiter auf 
Falllgkelt und Ertosch§n voo l;,ntschtldlgungsansprflchen hingewiesen worden. 
Die Satzung ist am „'t.L~f..,.'.uP22-. In Krall getreten. 

Erlener, den o~.Oi.2oZ...?, ' 

Rechtsgrundlagen 
Baugeselzbuch (BauGB) In der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 
2414 ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.04.2022 (BGBI. 1 S. 674) 

Baunutzunpveronlnlffl9 (Veronlnung Ober die bauliche Nutzung -Gni-) -
BauNVO In der Fassung der Bekanntmachung vom 21 . November 2017 (BGBI. 1 S. 3786), die 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1 S. 1802) geändert worden Ist 

B-..burglache Bauordnung (BbgBO) In der Fassung der Bekanntmachung vorn 
15.11.2018 (GVBI. 1/18, Nr. 39) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBI. 
1/21, Nr. 5) 

Verordnung Ober cle -.,g der Bauleltptlne und die Darstallung dN lnha"8 
(PlanDlchenveronnung - PlanZV) vorn 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 1 S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vorn 14. Juni 2021 (BGBI. 1 S. 1802) gelnder1 worden Ist 
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